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Hinweise zur Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen nach dem SGB II

1.
Unterkunfts- und Heizkostenanteile in stationären Einrichtungen gemäß § 72 BSHG bzw. § 67 SBG XII

2.
Unterkunftskosten bei ordnungsbehördlicher Unterbringung

Zu 1.:

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II ist der kommunale Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende zuständig für Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II. Im Vorgriff auf die entsprechende Regelung in einem Ausführungsgesetz zum SGB II – AG SGB II – und im Hinblick auf eine möglichst einfache Antragsbearbeitung aber auch Beratung gebe ich zum o.g. Thema folgende Hinweise:

In Anträgen von erwerbsfähigen Antragsteller/-innen, die in stationären Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe gem. § 72 BSHG untergebracht sind, muss – wie in anderen Anträgen auch – ein Betrag für die Unterkunftskosten eingesetzt werden. Die Tagesvergütungen für die einzelnen Unterkünfte werden von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz – I E – für jeweils eine längere Periode verhandelt. Diese Vergütungen werden in regelmäßig aktualisierten Listen aufgeführt. Darin ist auch der Betrag ausgewiesen, der für die Berechnung von Eigenanteilen  im Rahmen der Sozialhilfe nicht berücksichtigt werden darf.

Ich bitte Sie, die Differenz zwischen der Tagesvergütung und dem Betrag für die sog. Persönliche Hilfe (der nicht berücksichtigt werden darf), als Anteil für Unterkunft und Heizung in der jeweiligen Einrichtung einzusetzen bzw. anzuerkennen. Die aktuellen Listen sind diesem Schreiben beigefügt.

Zu 2.:

Die Tagessätze bei ordnungsbehördlicher Unterbringung werden auch weiterhin – wie bislang im Sozialhilferecht – als angemessene Unterkunftskosten berücksichtigt. 

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag

Klein
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	Dienstgebäude:
	Fahrverbindungen:
	Sprechzeiten:
	Zahlungen bitte
	Kontonummer
	Geldinstitut
	Bankleitzahl

	Oranienstraße 106
	- U6 Kochstr., Bus 129
	Montag bis Freitag
	bargeldlos nur an die
	58-1 00
	Postbank Berlin
	100 100 10

	10969 Berlin
	- U8 Moritzplatz, Bus 129
	von 10.00 bis 14.00 Uhr
	Landeshauptkasse,
	9 919 260 800
	Berliner Bank AG
	100 200 00

	
	- U2 Spittelmarkt (ca. 10 Min. Fußweg)
	bzw. nach Vereinbarung
	Klosterstr. 59
	0 990 007 600
	Landesbank Berlin
	100 500 00

	[image: image2.wmf]
	- S1, S2, S25 Anhalter Bahnhof, Bus 129
	
	10179 Berlin
	10 001 520
	LZB Berlin
	100 000 00

	
	- Bus 129, 240, 143 (Lindenstr./Oranienstr.)
	
	
	
	
	


E-Mail: Wolfgang.Klein@sengsv.verwalt-berlin.de
Internet: www.berlin.de/sengsv/

(Der Empfang elektronisch signierter Dokumente ist vorerst nicht möglich.)
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